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In Leipzig, wo folche Blechbehälter mehrfach üblich find, haben Fig. 193.

diefelben bis zu 0,1scbm Inhalt erhalten; für ein Haus mit ca. 100 Be-

wohnern genügen dort, bei wöchentlicher Abfuhr, drei folche Behälter.

Die Kehrichtfchlote, durch welche die in Rede

flehenden Auswurffloffe am rafcheflen nach den für fie

beitimmten Behältern befördert werden können, erhalten

30 bis 40 cm lichte Weite und können entweder ge-

mauert oder als Schläuche von Holz, Thon oder Blech

ausgeführt werden; fie erhalten in jedem Gefchofs Ein—

wurföff'nungen, die mittels Thürchen oder Klappen ver-

fchliefsbar find.
In Fig. 193 ift ein Kehrichtfchlot aus Thonrohren, welcher in

dem betreffenden Gefchofs endigt, in Fig. 194 * ein durchgehender

gemauerter Schlot (im Verticalfchnitt) dargeftellt. Gemauerte Schlote

follten nicht unter 40 cm Weite erhalten; fie find aus glattem, gut aus-

gefugtem Backfteinmauerwerk forgfältig herzuftellen. .

Die etwa 80 cm über dem Fufsboden gelegenen Einwurföfl'nungen

werden am heiten mit Winkelklappen w ausgerüftet; letztere werden

entweder aus Gufseifen oder fiarkem Eifenblech hergeftellt. Eine

folche Winkelklappe (welche Fig. 193 u. 194 punktirt im geöffneten,

in vollen Linien im gefehlofi'enen Zufiande darfiellen) geftattet, den in

diefelbe gefchütteten Kehricht etc. nochmals zu überfehen, bevor er in

den Schlot Fällt; hierdurch können durch Unachtfamkeit in den

Kehricht gelangte werthvolle Gegenftände (Geldftücke, Ringe, Schliifl'el

etc.) noch gerettet werden. Solche Einwurföffnungen werden etwa '

40cm breit und 300111 hoch gemacht. Bisweilen erheifchen es locale Fig. 194"

Verhältniffe, die Einwurföffnung im Fufsboden anzubringen.

Geht der Kehrichtfchlot durch mehrere Gefchoffe hindurch , fo

werden im I eren Fallklappen f (Fig. 194) angeordnet, welche den

Zweck haben, eine etwa gleichzeitig in einem höher gelegenen Ge-

fchofs aufgegebene Schüttung von der unteren geöfl'neten Einwurföffnung

abzulenken.

Die Abortrohre als Kehrichtfchlote zu benutzen, wie leider oft

gefchieht, ift aus den in Art. 145, S. I 30 angegebenen Gründen nicht

zu empfehlen, es fei denn, dafs man, wie z. B. bei der in Manchefter Gemaueftef KehfiCh‘r°hl°‘ 126)-

üblichen Methode der Fäcal-Abfuhr, den Kehricht zur Desinfection der "*° “' G"
Excremente benutzen will.
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b) Abfuhr der Fäcalftoffe.

(Gruben- und Tonnenfyflem.)

Wie in Art. 144, S. 129 zum Theile bereits angedeutet werden if’c, find für

die Abfuhr der Fäcalf’toffe zwei Syfierne zu unterfcheiden:
!) Die Fäcalien werden in gröfseren, nicht transportabeln Behältern, den fog.

Abortgruben und Fäcal-Refervoiren, einige Zeit aufgefpeichert; wenn diefe Behälter

nahezu gefüllt find, werden fie entleert und ihr Inhalt in geeigneter Weife mittels

Rollfuhrwerk abgefahren — Gruben fyftem.
2) Die Auffpeicherung der Fäces gefchieht in kleineren transportablen Behäl-

tern, den fog. Tonnen (fofl'er mobiles); die gefüllten Tonnen werden abgefahren

und durch leere erfetzt — Tonnenfyftem.
Die technifchen Einzelnheiten über Abortgruben, Fäcal-Refervoire und Fäcal-Tonnen werden in den

Kapiteln 25 und 26 eine eingehende Betrachtung finden; auch die verfchiedenen Entleerungsmethoden der

Gruben, die Durchführung und der Betrieb des Tonnenfyftemes, fo wie die Art und Weife, wie die auf—

gefpeicherten Fäcalitofl'e der Landwirthfchaft zugeführt werden, fallen dafelbf’t in Kürze befprochen werden.
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Vergleicht man die beiden genannten Abfuhrfyfteme mit der Fortfchaffung
der Fäcalftoffe mittels unterirdifcher Canäle, fo gelangt man zu folgenden Er—
gebniffen.

I) Die Abfuhr der Fäcalien bedingt eine kürzere oder längere Zeit dauernde Auffpeicherung diefer
Stofi‘e innerhalb der Gebäude; die Entfernung derfelben gefchieht nicht rafch genug, und

2) ill die Fortfchaffung der Fäces von der Willkür, von der größeren oder geringeren Aufmerk-
famkeit und Zuverläffigkeit Einzelner abhängig, fo dafs die beiden Hauptanforderungen , welche an die
Befeitigung der Excremente zu ftellen find (vergl. Art. 144, S. I28) , hier nicht erfüllt werden, dagegen
bei der Canalifation erreichbar find.

3) Die Verwerthung der Fäcalfiofie fiir die Landwirthfchaft ift, fobald man von Licrmlr's Syftem
ablieht, bei den Abfuhrfyl’cemen in leichterer und einfacherer Weife möglich, als bei der Canalifation;
insbefondere ift das Tonnenfyftem in diefer Beziehung fehr günftig.

4) Die Abfuhrfyfterne erfordern (insbefondere bei öfi"entlicher Abfuhr, welche in Städten allein zu
empfehlen ill) eine grofse Zahl von Betriebsperfonal, eine viel gröfsere, als bei der Canalifation.

5) Vom äfihetifchen Standpunkte aus find die Abfuhrmethoden gering zu achten, da die Entfer-
nung der unreinen, unangenehme Vorftellungen erregenden Gegenftände vor Aller Augen gefchieht.

6) In grofsen Städten wird der ohnedies fchon läftige und übermäfsige Wagenverkehr durch die
Abfuhrwagen noch vermehrt.

7) Abortgruben find nur fchwer dicht herzuftellen und zu erhalten; das Einfickem des Gruben-
inhaltes in den Boden, das Verunreinigen des letzteren und des Grundwafi'ers ill: fl:ets zu befürchten. Ein
gut durchgeführtes Tonnenfyftem fchliefst die Inficirung des Bodens aus; es wird in diefer Beziehung nur
von Liernur’s Canalifationsfyftem übertroffen.

8) Man hat betreff der Fortfchaffung der Fäcalftofi"e mittels unterirdifcher Canäle, insbefonders
mittels der Schwemmcanäle, behauptet, es fei bei Epidemien etc. eine direete Anfleckung der Bewohner
eines Haufes durch inficirte Excremente eines anderen Haufes möglich, ja fchon vorgekommen. Die Ab-
fuhmiethoden fchliefsen allerdings ein folches Fortpflanzen von Krankheitskeimen aus; allein in neuerer
Zeit wird auch in Betrefi‘ der Canäle von competenter Seite "”) diefer Mifsfiand nicht zugegeben, fobald
man die Häufer vor dem Eindringen der Canalluft fchützt und die Verdünnung diefer Luft durch Begün-

ftigung des nach abwärts gerichteten Luftzuges herbeifiihrt.

Fafft man das Gefagte zufammen, fo ergiebt fich, dafs die Fortfchaffung der
Fäcalf’coffe mittels unterirdifcher Canäle den bezüglichen Anforderungen heller ent-
fpricht, als die Befeitigung mittels Abfuhr 129), Der Vorzug des erlteren Verfahrens
vor dem letzteren wird noch augenfcheinlicher, wenn man erwägt, dafs zur Befeiti-
gung der Hauswaffer etc. Canäle ohnedies nothwendig find und dafs deren Profile
kaum vergröfsert zu werden brauchen, wenn fie auch die Fäcall’coffe aufzunehmen
haben (vergl. Art. 159, S. 139 13°).

Durch das im vorhergehenden Artikel Gefagte, befonders durch die Erwä-
gungen unter I, 3, 5 und 7 ift auch fchon eine gegenfeitige Werthfchätzung des
Gruben— und Tonnenfyftemes gegeben. Nimmt man noch hinzu, dafs beim Gruben-

fyfiem die Fäcalltoffe eine noch längere Zeit in den Gebäuden aufgefpeichert wer-
den, als beim Tonnenfyl’cem, fo ift dem letzteren unbedingt der Vorzug vor dem
erfteren einzuräumen 151). Auf der anderen Seite läfft fich nicht läugnen, dafs in
grofsen Städten die Tonnenabfuhr nicht leicht durchführbar ift und dafs ihr Be-
trieb, in der Regel auch ihre Einrichtung, theuerer zu Reben kommt, wie beim
Grubenfyftem.

1”) Von Dr. Soykrt auf der 9. Verfammlung des WDeutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege< (15. Sept. 1881).

129) Siehe auch: PETTENKOFER, M. v. Vorträge über Canalifation und Abfuhr. 2. Aufl. München 1880.

130) Vfrr/za'w l'tellte 1883 die Thefe auf: Jede längere Magazinirung von Abtritlsftofi'en, fei es in Abtritts- und Senk»

gruben, fei es in Kalten oder Tonnen, ift verwerflich.«

131) Virchow flellte r883 folgende Thefe auf: »Für die Entfernung der Stoffe aus den Häufem kann je nach örtlichen

Verhältniffen die directe Abfuhr in Tonnen oder die Ableitung in gefehloffenen C:\nälen gewählt werden.“ Die Thefe fowohl,

als auch die in der Fußnote 130 angeführte wurden vom »Deutfchen Verein für öffentliche Gefundheitspflegec angenommen.


